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das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die
sich auf den Grundsitzen der Unabhingigkeit und
Unparteilichkeit griindet, sind wohl iiberhaupt nur
in einem neutralen Lande denkbar.

Ein Urteil dariiber, ob sich die dauernde Neu-
tralitit in unserer Zeit der Einigungsbewegungen
und des Volkerzusammenschlusses rechtfertigt,
Jdsst sich nur bei genauer Priifung des Einzelfalles,
der Lage und der Eigenart eines Staates fillen.

Fiir die Schweiz gelangt Dr. Haug zum Schluss,
dass die innenpolitischen Werte, die sie ihrem
Neutralititsstatus und  ihrer Neutralitdtspolitik
verdankt, wie vor allem auch ihr Wirken im Sinne
des Weltfriedens und der Menschlichkeit
halb der Vélkergemeinschaft die Maximen der
Neutralitit und der Solidaritit nicht als Antino-
mien, sondern in wvoller Harmonie erscheinen

iuner-

lassen.

DIE BUNDESHILFE FUR DIE KRANKENPFLEGE-
SCHULEN UNTER DACH

Von Rosmarie Lang

Ziemlich genau sechseinhalb Jahre sind ver-
gangen, seit das Schweizerische Rote Kreuz seine
erste Eingabe an den Bundesrat richtete, in der um
eine finanzielle Unterstiitzung der Krankenpflege-
schulen gebeten wurde. In der Septembersession
des laufenden Jahres hat nun der Nationalrat der
Vorlage des Bundesrates zungestimmt, nachdem
diese auch vom Stidnderat bereits in der Miirz-
session gutgeheissen worden war. Der «Bundesbe-
schluss iiber Bundesbeitrage an die vom Schweize-
rischen Roten Kreuz anerkannten Schulen der all-
gemeinen Krankenpfleges tritt am 1. Januar 1963
in Kraft; als einfacher Bundesbeschluss unterliegt
er nicht mehr dem Referendum.

Damit ist eine Sache zu ihrem guten Ende ge-
kommen, die das Schweizerische Rote Kreuz und
die Bundesbehérden, insbesondere das Eidgendssi-
sche Gesundheitsamt und das Eidgendssische De-
partement des Innern, wihrend der vergangenen
Jahre ausgiebig beschiftigt hat. Aus dem urspriing-
lichen Anliegen des Schweizerischen Roten Kreu-
zes von 1956, das eine einmalige grossere Unter-
stiitzung der privaten Krankenpflegeschulen im
Auge hatte, ist im Verlauf der Verhandlungen eine
Subventionsvorlage geworden, die jahrliche Be-
triebsbeitridge an sidmtliche vom Schweizerischen
Roten Kreuz anerkannten Krankenpflegeschulen
anstrebt.

Eine bedeutende Hiirde, die zuerst genommen
werden musste, stellte der verfassungsrechtliche
Unterbau einer derartigen Bundeshilfe dar, galt
doch bis anhin die Krankenpflege als ausgespro-
chene Domine der Kantone und nicht des Bundes.
Die Losung wurde gefunden: Der Bundesbeschluss
konnte sich auf Art. 69 der Bundesverfassung stiit-
zen, der den Bund zum Erlass gesetzlicher Bestim-

mungen <«zur Bekidmpfung iibertragbarer oder
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stark verbreiteter oder hosartiger Krankheiten von
Menschen und Tieren» ermichtigt. Das hatte aller-
dings zur Folge, dass nur die allgemeine Kranken-
pflege in die Bundeshilfe einbezogen werden
konnte. Der Beriicksichtigung weiterer Pflege-
zweige, wie sie vom Schweizerischen Roten Kreuz
beantragt worden war und spiter auch in den
Verhandlungen der cidgenossischen Rite gefordert
wurde, inshesondere der Wochen-, Sduglings- und
der Kinderpflege, stellten sich verfassungsrechtli-
che Bedenken entgegen. Der Stdnderat hiess je-
doch anliisslich der Beratung der Vorlage ein Po-
stulat gat, das den Bundesrat ersucht, die Erstrek-
kung der Bundeshilfe auf andere Pflegezweige zu
priifen, und der Bundesrat hat dieses Postulat ent-
gegengenommen. Die vorldufige Beschrinkung auf
die Schulen der allgemeinen Krankenpflege
brachte wenigstens fiir sie die dringend notwen-
dige Hilfe innert niitzlicher Frist; eine gleichzei-
tige Ausdehnung auf andere Pflegezweige hiitte
weitere erhebliche Verzogerungen nach sich gezo-
gen.

Wie sieht nun dieser Bundesbeschluss aus?

Er ist grundsitzlich auf sechs Jahre befristet,
das heisst bis und mit 1968, wobei aber die Mog-
lichkeit einer Verlingerung der Geltungsdauer be-
steht, falls die Verhiltnisse sich bis dahin nicht
gebessert haben sollten. Der Bund gewihrt jahr-
liche Beitrige an die anerkannten Krankenpflege-
schulen sowie an das Schweizerische Rote Kreuz
fiir seine Forthildungsschule.

Die Beitrige fiir die Krankenpflegeschulen be-
rechnen sich folgendermassen: Der Bund entrich-
tet {itr jede im Rechnungsjahr ausgebildete und
diplomierte Schwester (bzw. Pfleger) einen nach
entsprechenden Leistungen von Kantonen, Gemein-
den, offentlichen oder privaten Krankenanstalten



abgestuften Betrag, hochstens aber Fr. 1000.—. Die-
ser Betrag belduft sich

in den ersten zwei Jahren auf gleich viel,
im dritten und vierten Jahr auf zwei Drittel,
im fiinften und sechsten Jahr auf einen Drittel

der genannten Leistungen. Um also das Maximumn
der Bundeshilfe zu erhalten, werden Zuwendungen
anderer offentlicher Koérperschaften (wozu FEnt-
gelte fiir Arbeitsleistungen nicht gerechnet werden
diirfen)

in den ersten zwei Jahren
von mindestens
in den folgenden zwei Jahren

Fr. 1000.

von mindestens Fr. 1500.—-
und in den letzten beiden Jahren
von mindestens Fr. 3000.—

pro diplomierte Schwester oder pro Pfleger vor-
ausgesetzt. Der Bund hofft, mit dieser etappen-
weisen Erhohung der Vorbedingung eine Steige-
rung der Leistungen anderer offentlicher Kérper-
schaften an die Krankenpflegeschulen hervorzu-
rufen.

Die Betriebsbeitrige des Bundes an die Rot-
kreuz-Fortbildungsschule berechnen sich nach dem
jahrlichen Ausgabeniiberschuss, an den der Bund
50 % leistet, hochstens aber I'r. 50 000.— im Jahr.

Das Schweizerische Rote Kreuz ist den Bundes-
behorden, namentlich auch dem Vorsteher des
Eidgendssischen Departements des Innern, sehr
dankbar, dass mit diesem Bundesbeschluss ein we-
sentlicher Schritt getan werden konnte zur Sanie-
rung der finanziellen Verhiltnisse in der Kranken-
pflegeausbildung. Es geniigt nicht, mit dem Argu-
ment des Schwesternmangels nach vermehrtem
Nachwuchs zu rufen; es muss den Ausbildungsstit-
ten auch die materielle Moglichkeit gegeben wer-
den, diesen Nachwuchs aufzunehmen und den heu-
tigen Anforderungen gemiss zu schulen. Anderer-
seits wird sich der Ausbau der Krankenpflege-
schulen auf die Nachwuchswerbung giinstig aus-
wirken, so dass aus der nunmehr einsetzenden
Bundeshilfe (die Ausrichtung der Beitrige fiir
1963 wird erstmals 1964 erfolgen), verkoppelt mit
wachsenden Leistungen von Kantonen, Gemeinden
usw., ein kriftiger Auftrieb in der Krankenpflege-
ausbildung erwartet werden darf.

WIR EMPFEHLEN DREI BUCHER

Aus Anlass des hundertjahrigen Bestehens des
Roten Kreuzes erscheinen zwei neue Werke iiber
Henry Dunant und die Griindung des Roten Kreu-
zes, die wir Thnen beide nachdriicklich empfehlen
mochten:

1. Willy Heudtlass: J. Henry Dunant, Griinder des
Roten Kreuzes, Urheber der Genfer Konven-
tion; eine Biographie in Dokumenten und Bil-
dern, W. Kohlhammer - Verlag, Stuttgart 1962.
195 Seiten, 68 Bilder.

Professor C.J. Burckhardt und der Prasident
des Schweizerischen Roten Kreuzes, Professor Dr.
A. von Albertini, haben die Geleitworte zu diesem
reich illustrierten Buch geschrieben. W. Heudtlass,
der Schriftleiter der Zeitschrift «Das Deutsche Rote
Kreuz», verbindet in geschickter Weise und mit
kritischem Urteil die dokumentarisch belegten Er-
eignisse in Dunants bewegtem Leben, wie er sie
selbst darstellt und wie sie seine Zeitgenossen ge-
sehen und festgehalten haben. Er vermittelt uns da-
durch ein wahres und gerechtes Bild dieser von
Grosse und Tragik gezeichneten Gestalt.

Verkaufspreis im Buchhandel Fr. 17.50. Wir
nehmen gerne Bestellungen entgegen, wobel es im
Falle eines grosseren Bezuges moglich sein wird,
den Preis wesentlich zu senken.

2. Bernard Gagnebin und Marc Gazay: A la décou-
verte de Henry Dunant; mit Bildern und Faksi-
miles, Verlag Georg, Genf 1963. 130 Seiten.
Dieses im Januar 1963 erscheinende illustrierte

Werk schildert ebenfalls anhand von zahlreichen

Dokumenten Dunants Leben und seinen Anteil an

der Griindung des Roten Kreuzes. Dariiber hinaus

stellt es in anschaulicher Weise die Verwirklichung
der Ideen Dunants in der Folgezeit und die gegen-
wirtige Tétigkeit der Rotkreuzorganisationen in
der ganzen Welt dar. Der Begleittext stammt aus
der Feder zweier besonders sachkundiger Bearbei-
ter: Professor B. Gagnebin, Konservator der Genfer

Universitiats-Bibliothek, wo die meisten Archiv-

stiicke iiber Henry Dunant aufbewahrt sind, und

M. Gazay, Leiter des Informationsdienstes der Liga

der Rotkreuzgesellschaften. Eine deutschsprachige

Ausgabe ist vorliufig nicht vorgesehen. Verkaufs-

preis im Buchhandel Fr. 25.—.

Das eine oder das andere dieser Biicher sollte
in keiner Bibliothek von Mitarbeitern des Roten
Kreuzes fehlen, insbesondere wird es jedermann,
der selber iiber Henry Dunant und sein Werk zu
berichten hat, von grossem Nutzen sein.

Zu den unentbehrlichen Rotkreuzschriften ge-
hort aber auch das Buch, das 1862 erschien und
den Impuls zur Griindung des Roten Kreuzes gab:

27



	Die Bundeshilfe für die Krankenpflegeschulen unter Dach

